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ORTSBILDKONZEPT BRUCK AN DER MUR 
 

ABSCHNITT  I 
 
 
 

A I ï I: GESCHICHTE 
 

 
 
 

In urgeschichtlicher Zeit schon hat der noch heute äußerst wichtige Verkehrsknotenpunkt an der 
Einmündung der Mürz in die Mur eine tragende Rolle gespielt. Historisch bedeutende Reste kennen wir 
aber erst aus der römerzeitlichen Siedlung am rechten Murufer - die mit der Poststation Poedicum 
gleichgesetzt wird -, wo eine Römerstraße muraufwärts kommend nach Westen führte. 
 
Die erste urkundliche Nennung des Ortes erfolgte 860 in der Bestätigung eines salzburgischen 
Herrenhofes "as Pruccam". Hier entstand am rechten Murufer die Kirche St. Ruprecht, die noch vor 1195 
aus der Urpfarre St. Michael ausgeschieden und mit Teilen der Urpfarre St. Lorenzen i.M. als 
selbständige Pfarre Bruck eingerichtet wurde. 
 
1263 ließ König Ottokar II. im Mündungswinkel der beiden Flüsse nach Grundablösungen, vor allem vom 
Stift Admont, eine planmäßige Neuanlage Brucks durchführen. Sie wurde unter den Schutz der Burg am 
Schlossberg gestellt und im Viereck ummauert. 
 
Wesentlich für das Erscheinungsbild der Stadt Bruck an der Mur ist die relativ gut erhaltene und doch in 
manchen Fällen den modernen Erfordernissen angepasste Altstadt mit ihrem Schlossberg; sowie die 
Bereiche um die St. Ruprechts- und Kalvarienbergkirche. Als Pufferzone zur eigentlichen Altstadt ist ein 
Bereich charakteristisch, der mit Wohnblöcken aus der Kriegszeit sowie einem Villengebiet ausgestattet 
ist. 
 
Besonderes Augenmerk ist auf den Hintergrund der Stadtsilhouette zu legen. Der derzeit unbebaute und 
teilweise bewaldete Höhenrücken nordöstlich der Altstadt stellt einen äußerst sichtempfindlichen Bereich 
dar. Dies gilt auch für die Landschaft um den Pischkberg. 
 
Heute zwar außerhalb des Kerns der Stadt Bruck liegend, aber historisch gesehen eigentlicher 
Siedlungskristallisationspunkt ist der Bereich um die St. Ruprechtskirche mit Karner und Friedhof; einst 
Dominante einer Ortsentwicklung, die durch die Infrastrukturen (Bahn, Bundesstraße, 
Hochspannungsleitungen, Mur) und die Topographie (steile Hanglage) zum Verkümmern verurteilt ist.  
Die Abgrenzung des Schutzgebietes umfasst die Altstadt innerhalb der alten Stadtmauer mit dem 
Schlossberg sowie das Ensemble der Kirche St. Ruprecht mit Karner und Friedhof.  
 
Quelle: G. Axmann, K. Gartler & U. Werluschnig, 1994, 
Ortsbildschutz Steiermark 1977-1994  
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Die Stadt Bruck an der Mur hat nicht zuletzt auf Grund ihrer hervorragenden geografischen Lage eine 
lange Tradition als Handels- und Verkehrsstadt. Der erste Händler auf Brucker Boden - ein 
Altmetallhändler - ist uns bereits aus der späten Bronzezeit (etwa um 800 vor Christus) durch ein 
Altmetalldepot bekannt. 
 
Dieses Depot bestand aus Bruchstücken von Sicheln, Messern, Lanzen, Griffzungenschwertern u.dgl., 
das der Händler hier zum Schutz vor Diebstahl vergraben hatte. Der Handel mit Altmetall war zu dieser 
Zeit ein überaus einträgliches Geschäft. 
 
Zur Römerzeit (3. bis 4. Jahrhundert) befand sich auf der Postwiese eine Ansiedlung, deren Überreste 
(Hypocaustum, wertvolles Tafelgeschirr) auf einigen Wohlstand schließen lassen. Die Siedlung befand 
sich unmittelbar an der römischen Murtalstraße, einer Staatsstraße erster Klasse, die die Hauptstadt des 
Territoriums Flavia Solva mit der Obersteiermark verband und Anschluss an die Norische Hauptstraße 
hatte. Diese wichtige Handelsroute querte in Bruck, sehr wahrscheinlich bei St. Ruprecht, die Mur. Etwa 
800 Meter Straßentrasse und eine Steinbrücke sind bei St. Dionysen noch vorhanden und zugänglich. 
 
Im 9. Jahrhundert gab es im Bereich der heutigen Stadt zwei kleine voneinander getrennte Ansiedlungen. 
Einerseits war dies "prucca", bereits im 9. Jahrhundert genannt, im Bereich St. Ruprecht. Andererseits 
war es die im Bereich des Minoritenplatzes gelegene kleine slawische Siedlung "muoriza kimundi" aus 
dem 10. Jahrhundert. Vor allem während des 12. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt Bruck zu einem 
bedeutenden Handelsplatz und wurde um 1230 mit dem Privileg des Salzniederlagsrechtes für ein 
großes Einzugsgebiet ausgestattet. Das führte schließlich zu einem weiteren wirtschaftlichen 
Aufschwung. Weitere Privilegien folgten und bereits 1263 wird Bruck als "oppidum" (Stadt) bezeichnet. 
 
Das 15. Jahrhundert war ein Jahrhundert des wirtschaftlichen Aufschwunges. Geprägt wurde diese Zeit 
durch einflussreiche Familien wie die Kornmeß oder die Pögl, die durch ihre florierenden Hämmer an 
Mürz und Laming zu Reichtum und Einfluss kamen. Sie verhalfen dadurch auch der Stadt zu einem 
hohen politischen Ansehen im Land. Als Bauherren prägten diese Familien nachhaltig das Brucker 
Stadtbild (Kornmesserhaus, Heiligen-Geist-Kapelle). 
 
Im 16. Jahrhundert war die Stadt Bruck so bekannt und bedeutend, dass sie in einem Schreibkalender 
aus dem Jahr 1575 neben Städten wie Augsburg, München, Speyer oder Paris als Lokalisierungshilfe 
genannt wird. 
 
Es war die Zeit, in der die Stadt Bruck wirtschaftlich, aber auch politisch am Höhepunkt ihrer Entwicklung 
war. Mehrere Landtage fanden hier statt, u.a. der politisch brisante Generallandtag aller 
innerösterreichischen Länder im März 1520, bei dem es um die Aufteilung der Habsburgischen Länder 
unter den Nachfolgern von Kaiser Maximilian I ging. Die Steiermark fiel an Erzherzog Ferdinand, der bald 
nach seiner Ankunft in Graz die Privilegien der Stadt Bruck erneuerte, was für einen gewissen politischen 
Einfluss der Stadt in dieser Entscheidung spricht. 
 
Ein weiterer, die zukünftige Entwicklung des gesamten Landes prägender Landtag fand 1575 in Bruck 
statt, bei dem den protestantischen Ständen die freie Religionsausübung zugestanden wurde. 
 
Die nachfolgenden beiden Jahrhunderte bescherten dem ganzen Land schwierige Zeiten: Hochwasser, 
Dürre, Seuchen, Kriegsgefahr und Brandkatastrophen brachen über die Menschen herein. Die damit 
verbundenen Probleme wie Flüchtlingsversorgung, Lebensmittelknappheit und hohe Lebensmittelpreise, 
unsichere Verkehrswege oder die Franzosenkriege trafen auch die Stadt Bruck und ihre Bewohner sehr 
hart. Erst im 19. Jahrhundert trat wieder ein spürbarer Aufschwung ein. Mit der Eröffnung der 
Eisenbahnlinie Graz - Bruck - Mürzzuschlag 1844 und später weiter nach Wien und Bruck - Leoben 1868 
wurde Bruck an der Mur ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und damit auch ein bedeutender Standort für 
Industrie und Handel. 
 
Die zunehmende Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert brachte nachhaltige 
gesellschaftspolitische Veränderungen. Die gesellschaftlichen Spannungen, die sich seit 1848 immer 
weiter aufgebaut haben, erreichten im Februar 1934 ihren traurigen Höhepunkt, als sich Heimwehr und 
Schutzbund in Bruck eine blutige Schlacht lieferten. Der bekannte Arbeiterführer Koloman Wallisch wurde 
in der Folge zum Tode verurteilt und in Leoben hingerichtet. Der Brucker Hauptplatz, heute Koloman-
Wallisch-Platz, erinnert an diese Ereignisse und mahnt an Demokratie und Toleranz. 
 
Quelle: Homepage der Stadt Bruck an der Mur, 
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ORTSBILDKONZEPT BRUCK AN DER MUR 
 

ABSCHNITT  I 
 
 

A I ï II: GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

1. Erstmalige Schutzgebietfestlegung durch Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 
21. Oktober 1982, LGBl. Nr. 75, Stück 24 aus 1982, Verlautbarung am 59. Dezember 1982. 

2. Rechtskräftiges Stadtentwicklungskonzept 3.0 i.d.g.F. der Stadt Bruck an der Mur vom 19. Juli 2000 
3. Rechtskräftiger Flächenwidmungsplan 3.0 i.d.g.F. der Stadt Bruck an der Mur vom 19. Juli 2000 
4. Gesetz vom 28. Juni 1977 zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes von Gemeinden (Ortsbild-

schutzgesetz 1977), LGBl. 54 i.d.g.F. 
 

A I ï III: GELTUNGSBEREICH 

1. Verordnungsplan mit der Darstellung der Schutzgebiete A und B, Landesgesetzblatt Stk. 24 vom 
9.12.1982. 

2. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 9.12.1982. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung gelten für jene Teile der Stadt Bruck an der Mur, die in ihrer landschaftlichen und 
baulichen Charakteristik das Ortsbild prägen und daher in ihrem Erscheinungsbild und in ihrer 
Baustruktur und Bausubstanz sowie in ihrer organischen Funktion zu erhalten sind (Schutzgebiet). 
Die Bestimmungen dieser Verordnung finden, soweit eine Erhaltungspflicht nach dem Ortsbildgesetz 
nicht besteht, als Richtlinien für sämtliche Maßnahmen zur zukünftigen Gestaltung des 
Ortsbildschutzgebietes, insbesondere für den Wiederaufbau abgebrochener Bauten, die Verbauung 
von Baulücken und sonst unverbauter Grundstücke, für Sanierung, Erneuerung, Zu- und Umbau 
bestehender Bauten sowie für Bauveränderungen und Baumaßnahmen, die das Ortsbild 
beeinflussen können, Anwendung. 

 

A I ï IV: FUNKTIONELLE AUFGABE DES SCHUTZGEBIETES 

1. Das Schutzgebiet ist in zwei Schutzzonen unterteilt: Die Schutzzone A umfasst den geringfügig 
erweiterten historischen Ortskern als Ortszentrum mit öffentlicher und privater Verwaltung, 
wirtschaftlichen Funktionen wie Handel, Gewerbe und Dienstleistungen - in Konkurrenzsituation mit 
Einkaufszentren an der Peripherie - als geistiges Zentrum mit kulturellen und religiösen Institutionen, 
Schulen, Museen und Bildungseinrichtungen. Das Schutzgebiet B umfasst den Bereich um die St. 
Ruprecht Kirche, den Friedhof und das Pius-Institut. Sichtbeziehungen liegen innerhalb der 
Schutzzone A und sind vom und zum Schlossberg definiert. 

2. Die Schutzzone A ist charakterisiert durch ein Wechselspiel von vorwiegend geschlossener 
Bebauung mit Straßenraum- und platzbildenden Gebäuden und verdichtetem Wohnraum mit der 
Funktionsdurchmischung Schule, Sport- und Freizeit, Kirche, Handwerk, Geschäfte und Wohnen in 
verdichteter Form. Die Schutzzone B wird durch die St. Ruprecht Kirche und vom Pius-Institut 
geprägt. Das Ortsbildkonzept dient in baulicher und gestalterischer Hinsicht an der Erhaltung, 
Veränderung, Verbesserung oder Neuorientierung dieser funktionellen Aufgaben. 

3. Sichtbezugaufgaben sind nicht gesondert als Schutzgebiet ausgewiesen, umfassen jedoch 
Sichtbeziehungen innerhalb des Ortsbildschutzgebietes und sind im Punkt AI ï VI definiert. 

 

A I ï V: ALLGEMEINE ZIELSETZUNGEN ï SCHUTZ UND ERHALTUNGSZIELE 

1. Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, welche in ihrer landschaftlichen und baulichen 
Charakteristik das Ortsbild prägen, sind zu erhalten. 

2. Bauliche und sonstige Veränderungen im Ortsbildschutzgebiet sind so vorzunehmen, dass sie sich 
harmonisch (siehe Pkt. 4 nach Definition ĂWikipediañ Punkt 4.) in das Erscheinungsbild des jeweiligen 
Ortsteiles einfügen und dem Ortsbildkonzept nicht widersprechen. Dabei ist auf das äußere 
Erscheinungsbild, die Baustruktur, die Bausubstanz, die Proportionen und die Zweckbestimmung 
Bedacht zu nehmen. 

3. Der Schutz des Ortsbildes umfasst auch die Beachtung des Erscheinungsbildes von Standpunkten 
außerhalb des Schutzgebietes und die Behebung von Beeinträchtigungen, die durch frühere 
Veränderungen verursacht wurden (Rückführung). 

4. Das Adjektiv Ăharmonischñ wird dort verwendet, wo man neben einer bestimmten Regelmäßigkeit in 
der Anordnung einzelner Objekte und ihrer Teile noch einen Sinn, eine Wertbezogenheit anzumerken 
glaubt. 
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A I ï VI: SICHTBEZIEHUNGEN UND DER UMGANG MIT DIESEN 

1. Der Schloßberg bildet eine Erhöhung in der Stadt. Seit dem Jahr 2002 ist die Stadtgemeinde Bruck 
an der Mur bemüht, das Wahrzeichen wieder in den Mittelpunkt der Stadt zu rücken. Daher soll mit 
der Einbeziehung von Sichtbeziehungen ins Ortsbildkonzept erreicht werden, dass diese vom Berg 
bzw. auf den Berg nicht eingeschränkt werden. Jedes Bauvorhaben im Nahbereich des 
Schlossberges (beginnend am Schloßbergfuß) muss daher in diese Richtung überprüft werden. 
Ebenso sind Bepflanzungen (Bestehende wie auch Neupflanzungen) so zu wählen, dass es zu 
keiner Sichtbehinderung vom und zum Schloßberg kommt. Zulässig im Bereich der Sichtbeziehungen 
zum und vom Schlossberg sind daher nur kleinwüchsige Bepflanzungen. Auszuschließen sind etwa 
hoch wachsende Nadelbäume und jene Baum- und Straucharten, die keine Durchblicke gewähren.  

2. Aus der Sichtbeziehung vom Schlossberg ist vorwiegend auf die Höhenentwicklung der Gebäude 
und die Dachlandschaft zu achten. Demnach ist die Neuerrichtung von Gebäuden, die über die 
bestehende Dachlandschaft ragen könnten, sorgsam zu prüfen (Hochhausentwicklung), sind die 
vorherrschenden Dachformen wie Sattel-, Walm- und - mit Ausnahmen - Mansardendächer zu 
erhalten, Fehlentwicklungen zu beseitigen und als Dachdeckungsmaterial Tondachziegel oder 
andere kleinformatige Dachsteine in roter oder rotbrauner Farbe zu verwenden. Auf jeden Fall 
unzulässig sind Materialien, die eine glänzende und/oder blendende Oberflächenwirkung ergeben. 
Flachdachausbildungen sollen vermieden werden oder als begrünte Dächer ausgeführt werden. 

3. Auch wenn nicht gesondert als Sichtbeziehungen angeführt, ist besonderes Augenmerk auch auf die 
Ein- und Ausfahrten in die Schutzzonen A und B sowie auf die Orts- Ein- und Ausfahrten zu legen. 

4. Das gegenstªndliche Vorhaben ĂUmwidmung Pºglhofñ nºrdlich vom SchloÇberg liegt in der 
Schutzzone A und ist eine Umwidmung als Bauland aus der Sicht des Ortsbildschutzes zu begrüßen. 

 
 

A I ï VII: ERHALTUNG DER GEBÄUDE UND OBJEKTE 

1. Im gesamten Schutzgebiet haben die Liegenschaftseigentümer das äußere Erscheinungsbild jener 
Gebäude und sonstiger  geschützter Objekte, die in ihrer landschaftlichen und baulichen Charakter-
istik das Ortsbild prägen nach Maßgabe der Schutzwürdigkeit - im Sinne des §3 (1) Ortsbildgesetz - 
ganz oder teilweise zu erhalten. Das äußere Erscheinungsbild umfasst neben der Gebäudehöhe, der 
Dachform, Dachneigung und Dachdeckung vor allem die Fassaden einschließlich der Portale, 
Fenster und Fensterteilungen, der Balkone und Erker sowie die Durchgänge, Höfe und 
Einfriedungen. Wo Innenanlagen, wie Stiegenaufgänge, Stiegenhäuser, Vorhäuser und dergleichen, 
oder die Baustruktur des Gebäudes Auswirkungen auf das äußere Erscheinungsbild haben, sind 
auch diese zu erhalten. 

 
 

A I ï VIII: ABBRUCH VON BAUTEN 

1. Für schützenswerte Gebäude oder nach dem Denkmalschutzgesetz geschützte Gebäude ist die 
Erteilung einer Abbruchbewilligung unzulässig. Unterliegen nur Teile von Gebäuden einem Schutz, 
so ist eine Abbruchbewilligung für die nicht geschützten Teile zulässig. 

2. Ein Abbruchauftrag darf nur erteilt werden, wenn die technische Unmöglichkeit der Behebung der 
Baugebrechen erwiesen oder die wirtschaftliche Unzumutbarkeit trotz Einbeziehung möglicher in 
Aussicht gestellter Förderungsmittel gegeben ist. 

3. Vor dem Ansuchen um Erteilung einer Abbruchbewilligung ist auf Antrag des Liegen-
schaftseigentümers oder von Amts wegen durch Bescheid festzustellen, ob und in welchem Umfang 
ein Gebäude schutzwürdig im Sinne des Ortsbildgesetzes ist. 

4. Eine Abbruchbewilligung darf für nicht geschützte Gebäude dann erteilt werden, wenn vor dem 
Ansuchen um Erteilung einer Abbruchbewilligung eine Planung vorgelegt wird, die den 
Bestimmungen des Ortsbildkonzeptes nicht widerspricht, die gestalterischen Richtlinien des 
Ortsbildkonzeptes eingehalten werden und somit genehmigungswürdig ist. 

 
 

A I ï IX: NEUBAUTEN, ZUBAUTEN UND UMBAUTEN 

1. Neubauten im Ortsbildschutzgebiet müssen die wesentlichsten Merkmale der schützenswerten 
Nachbargebäude bzw. der Bauten der Nachbarschaft übernehmen (Proportionen, Dachformen, 
Dachneigungen, Dachdeckungen, Gliederungen u.dgl.) und diese in einer zeitgemäßen und zeitlosen 
Formensprache unter Bedachtnahme der Brauchbarkeit und Wiederverwendbarkeit der 
Baumaterialien interpretieren. Dasselbe gilt für Zu- und Umbauten von Gebäuden, die nach der 
Feststellung durch die Baubehörde nicht zu erhalten sind. 

2. Neubauten, welche in ihrem äußeren Erscheinungsbild das Bild des Ortes (Ortsbild) völlig verändern 
könnten, sollten aus dem Ergebnis eines Architektenwettbewerbs oder Gutachterverfahrens errichtet 
werden. Dabei sind allenfalls auferlegte Verbesserungen anlässlich von Jurysitzungen und 
Wettbewerbsprotokollen in das Projekt einzuarbeiten. 
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A I ï X: HISTORISCHER ALTSTADTBEREICH ï FUNDHOFFNUNGSZONEN 

1. Der historische Altstadtbereich ist innerhalb der Schutzzone A eine nicht gesondert dargestellte und 
ausgewiesene Zone. Für diesen Bereich gelten dieselben ortsbildrelevanten Richtlinien wie für die 
sonstige Schutzzone. 

2. Die Abgrenzungen des historischen Altstadtbereiches liegen im Stadtbauamt Bruck an der Mur auf. 
3. Im Zuge von Bauansuchen obliegt es der Baubehörde, Teilbereiche und Bauten des historischen 

Altstadtbereiches gesondert als besonders schutzwürdig zu behandeln. 
 
 

A I ï XI: BEWILLIGUNGSPFLICHT 

1. Bewilligungspflichtig sind sämtliche Maßnahmen und Veränderungen an Objekten in der 
Ortsbildschutzzone, die sich auf das Ortsbild insbesondere durch die Veränderung des äußeren 
Erscheinungsbildes, der Baustruktur, der Bausubstanz, der städtebaulichen Strukturen oder der 
Zweckbestimmung von Bauwerken, Teilen von Bauwerken und sonstigen baulichen Anlagen 
auswirken können. Dies betrifft auch Vorhaben, die nach dem Stmk. Baugesetz 1995 bewilligungsfrei 
(§ 21, Bewilligungsfreie Vorhaben) oder anzeigepflichtig (§ 20, Anzeigepflichtige Vorhaben) sind. 

2. Eingriffe im Bereich öffentlicher Flächen, wie zum Beispiel Veränderungen von Pflasterungen, 
Säulen, Beleuchtungskörpern, Straßen- und Platzmöblierungen, Bäumen und Baumgruppen, die das 
Ortsbild prägen sind bewilligungspflichtig. 

 
 

A I ï XII: UNTERLAGEN 

1. Im Anzeigeverfahren und im Verfahren um Erteilung einer Baubewilligung können - zusätzlich zu den 
nach dem Steiermärkischen Baugesetz erforderlichen Unterlagen - Darstellungen der 
gegenständlichen Situation und der vorgesehenen Situation (Fotomontagen), Färbelungspläne sowie 
Modelle und vorgesehene Ausführungsdetails eingefordert werden. 

 
 

A I ï XIII: RICHTLINIEN 

1. Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten als Richtlinien sowohl für die Planung als auch für die 
Beurteilung von Planungen im Rahmen von Beratungen und Bewilligungsverfahren im 
Ortsbildschutzgebiet durch den Ortsbildsachverständigen und/ oder der Baubehörde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Schutzzone A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Schutzzone B   
 
 

 

Schematische Darstellung der Ortsbildschutzzonen A und B 


